
 
 
 
 
Gläubigeridentifikationsnummer:  DE46ZZZ00000412361 

 

FB_SMTS_20_Org_SEPA-Basismandat (03/19) Seite 1 von 2 

 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen 
durch Lastschriften (SEPA-Basismandat) 

 

Name und Anschrift des Kontoinhabers  Zahlungsempfänger 

  Handwerkskammer des Saarlandes 

  Hohenzollernstraße 47-49 

  66117 Saarbrücken 

   

   
 
Hiermit ermächtige/n ich/wir die Handwerkskammer des Saarlandes widerruflich, die von 
mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos durch 
Lastschrift einzuziehen. Die Frist für die Vorabankündigung per Gebührenbescheid/ 
Beitragsbescheid (Pre-Notification) wird auf 5 Tage verkürzt. 
 
Verpflichtungsgrund, evtl. Betragsbegrenzung 
 
Seminar/Kurs Nr.:     Ratenzahlung : 
        Ja, zum 01. des Monats 
        Nein 

 
 

Wichtig:  Das SEPA Basismandat muss bis Lehrgangsbeginn vorliegen.                                    
                Die Mandatsreferenznummer wird Ihnen mit gesondertem Schreiben mitgeteilt. 

 
 

Bankverbindung:  

IBAN:  

BIC:  

Kreditinstitut  

 
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht ausweist, besteht seitens des 
kontoführenden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 
 
 
 
 
              
  (Ort, Datum)      (Unterschrift) 
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Wicht ige  In format ion  
 

 

Wir wissen, dass die Zahlung der Kursgebühren gerade im Bereich der 
Meistervorbereitung viele Teilnehmer vor finanzielle Probleme stellt. Deshalb räumen 
wir die Möglichkeit ein, die Kursgebühren in Raten zu zahlen. Allerdings wollen wir 
verhindern, dass dieser zusätzliche Dienstleistungsservice zu einem unverhältnismäßig 
hohen Arbeitsaufwand führt, beispielsweise durch die Anforderung der einzelnen Raten. 

 

Als Gegenleistung für die Einräumung der Ratenzahlung erwarten wir deshalb von 
Ihnen für die Kursgebühren ein SEPA-Basismandat, so dass an den Zahlungsterminen 
die Raten direkt von Ihrem Bank- oder Postgirokonto abgebucht werden können. 

 

Für Sie hat dies den Vorteil, dass Sie nicht für jede Ratenzahlung den Weg zur Bank 
oder Post beschreiten müssen. Für unsere Handwerkskammer hat dies den Vorteil, 
dass wir Zeit und Kosten bei der Verbuchung der Zahlungseingänge sparen. Denn 
durch den Einsatz moderner Technik können wir die Zahlungen am Fälligkeitstag direkt 
im Online-Verfahren einziehen. Wir haben dann nicht mehr das Problem des 
Mahnwesens in den Fällen, in denen ein Teilnehmer die Zahlung der Raten einfach mal 
so „vergessen“ hat. 

 

Wir meinen, dass dieses Verfahren beiden Seiten dienlich ist und gehen deshalb davon 
aus, dass Sie mit unserem Vorschlag so einverstanden sind. Die Raten werden von uns 
entsprechend der Kursdauer und der Höhe der Kursgebühren vertretbar festgesetzt. 
Sollte dies für Sie im Einzelfall dennoch eine finanzielle Härte bedeuten, so sind wir 
auch gerne bereit, individuelle Ratenzahlungen im Einzelfall zu vereinbaren. 

 
 


